
Gemeindevertretung Kritzmow 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:  
             
[  ] Einstimmig    [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit   [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             
 
 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kritzmow beschließt, das Bauvorhaben „Ausbau Biestower 
Weg in Kritzmow, Abschnitt vom Amselweg bis Einmündungsbereich Satower Straße“ umzusetzen.  
 
 

 

  
Beschluss 

 
 
 

VO/BV/60-0870/2016 
 

Status: öffentlich 

 

Beschluss über die Umsetzung des Vorhabens "Ausbau Biestower Weg 
in Kritzmow", Abschnitt vom Amselweg bis Einmündungsbereich 
Satower Straße 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Frau Albrecht Erstellungsdatum: 15.11.2016 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

18.08.2016 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Kritzmow 

29.11.2016 Gemeindevertretung Kritzmow 

 



VO/BV/60-0870/2016 

    

  Seite: 2/2 

 

 
Problembeschreibung/Begründung: 
Der Beschluss zur Durchführung der Leistung wurde bereits am 16.12.2014 gefasst. Die Gemeinde 
hat am 11.03.2015 einen Ablehnungsbescheid erhalten. Der Bauausschuss empfiehlt auf seiner 
Beratung am 07.04.2016, den Fördermittelantrag erneut zu stellen. Das Planungsbüro Klaus Walther 
hat die Kostenschätzung von 2009 überarbeitet. 
 
Die Anbindung des Biestower Weges an die Satower Straße wurde 2008 mit Fördermitteln aus der 
öffentlichen Dorferneuerung hergestellt (1. Abschnitt). Der anschließende Bereich bis zum Abzweig 
Amselweg ist als 2. Abschnitt herzustellen. Die 1. Ausbaustufe erfolgte 2008 (Beleuchtung, 
Straßenentwässerung). Die Erneuerung des Oberbaus soll in der 2. Ausbaustufe erfolgen.  
 
Der Fördermittelantrag wurde erneut gestellt. Lt. Schreiben vom LK Rostock, Zentrale 
Fördermittelstelle, vom 17.10.2016 ist ein aktueller Gemeindevertreterbeschluss nachzureichen.  
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

 (x) Ja, erstmals in Folgejahren   
HH 2017: 54100.09600, Proj. 9 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 
 
 
 

 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin 
 

 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung 
 

 

 
 
 

Anlagen  
- Aktuelle Kostenschätzung 
- Fotos 

 
 
 
 
 
 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Abgeordnete weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt: 
 
............................................    ..................................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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